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gesstätte ohnehin länger geöffnet ist, als die Vollzeit­
arbeit der einzelnen dort beschäftigten Mitarbeiter 
beträgt. So ist die Kindertagesstätte auch schon mor­
gens zwei Stunden vor dem Dienstbeginn der Kläge­
rin geöffnet. Auch in diesen Zeiten muß, nach der 
Darstellung des beklagten Landes, die Leitungsfunk­
tion ausgeübt werden. Das kann dann aber nur durch 
die Stellvertreterin der Klägerin geschehen. Warun1 
bei einer Reduzierung der Arbeitszeit der Klägerin um 
ca. zehn Stunden wöchentlich, also ca. zwei Stunden 
täglich, nicht auch insoweit eine Vertretungsregelung 
Platz greifen könnte, hat das beklagte Land nicht 
einsichtig machen können. Der nach Darstellung des 
beklagten Landes unabdingbare Informationsaus­
tausch zwischen Leiterin und stellvertretender Leite­
rin der Kindertagesstätte kann nicht nennenswert be­
einträchtigt sein, wenn die Klägerin zwei Stunden am 
Tag weniger an ihrer Arbeitsstätte anwesend ist. über­
dies hat die Klägerin gerade hierzu zusammen mit 
ihrer Vertreterin von sich aus eine Konzeption erarbei­
tet, die den diesbezüglichen Bedenken des beklagten 
Landes Rechnung trägt. Schlüssige Einwendungen 
dagegen hat das beklagte Land nicht vorgetragen. 
Schließlich hat das beklagte Land unberücksichtigt 
gelassen, daß es der Klägerin nicht um eine unbefri­
stete Herabsetzung der Arbeitszeit ging, sondern nur 
um eine Übergangszeit von zwei Jahren. 

Urteil 
ArbG Hamburg,§§ 615, 626 BGB 
Arbeitszeitreduzierung wegen 
Kinderbetreuung 

Ein Arbeitgeber darf an den Arbeitnehmer keine 
betrieblich nicht zwingenden Amprüche steffen, die die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf verhindern. 
Urteil des ArbG Hamburg v. 4.12.1995 - 21 Ca 290/95 - n.rk. 

Aus dem Sachverhalt: 
Die Parteien verband ein Arbeitsverhältnis. Sie streiten um 

die Wirksamkeit einer fristlosen Kündigung sowie um die Zah­
lung von Arbeitsentgelt. 

Die Beklagte berreibr gewerbsmäßig Arbeitnehmerüberlas­
sung. Sie beschäftigr ungefähr 300 Arbeitnehmer. 

Seit dem 21. Män 1991 ist die Klägerin für die Beklagte als 
Hilfskraft tätig. Im Arbeitsvertrag heißt es, daß sich die Arbeitszeit 
nach den Bedürfnissen des Kunden richtet. Es ist eine wöchent­
liche Arbeitszeit von 37 Stunden vereinbart, der Bruttostunden­
lohn berrägr 11,50 DM. 

Die Klägerin wohnte zunächst in Hamburg. Sie zog dann 
nach K. um. In der Zeir vom 23.6.1992 bis 22.6.1995 harre sie 
Mutterschafts- und Erziehungsurlaub. Am 23.6.1995 meldere sie 
sich bei der Beklagren, um ihren Arbeitseinsatz zu besprechen. 
Die Klägerin kann ihre zwischenzeitlich geborene Tochter mor­
gens um 7.00 Uhr zu einer Tagesmurter bringen und kann 
ungefähr um 8.00 Uhr am Hauptbahnhof in Hamburg sein. Dies 
teilte sie der Beklagren mir. Die Beklagre hielt der Klägerin vor, 
daß sie ihr eine Arbeit, die erst um 8.30 Uhr beginne, nicht 
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anbieten könne. Sie riet der Klägerin zu kündigen. Damit war die 
Klägerin nicht einverstanden. 

Mir Schreiben vom 26.6.1995 erteilte die Beklagte der Klä­
gerin eine Abmahnung. Darin warf die Beklagte der Klägerin vor, 
daß sie erst Einsätze ab 8.00 Uhr wahrnehmen könne und wies 
daraufhin, daß die Einsätze der Beklagren bei den Kunden in der 
Regel zwischen 6.00 und 7.00 Uhr beginnen würden. Mir Schrei­
ben vom 27.6.1995 kündigte die Beklagre frisrgemäß zum 
31.7.1995. Mir Telegramm und Schreiben vom 30.6.1995 kün­
digre die Beklagte fristlos. 

Mir ihrer am 21.7. I 995 bei Gericht eingegangenen Klage 
macht die Klägerin geltend, daß die fristlose Kündigung unwirk­
sam sei. Im Hinblick darauf, daß sie die Frist des§ 4 Kündigungs­
schutzgesetz (KSchG) in bezug auf die frisrgemäße Kündigung 
nicht einhielt, akzeptiert sie die Wirksan1keir der frisrgemäßen 
Kündigung. Die Klägerin verlangr des weiteren Arbeitsvergütung 
für die Zeit vom 23.6. bis 31.7.1995. Für 27 Tagea 8 Stunden a 
11,50 DM brutto ergibt sich ein Betrag von 2.484,- DM brurro. 
Diese Summe ist der Höhe nach zwischen den Parteien unstreitig. 

Aus den Gründen: 
Die Klage ist zulässig und begründet. Die fristlose 

Kündigung der Beklagten ist rechtsunwirksam. Das 
Arbeitsverhältnis der Parteien bestand bis zum 
31.7.1995 fort. Die Beklagte ist verpflichtet, der 
Klägerin Arbeitsentgelt für die Zeit vom 23.6. bis 
31.7.1995 in Höhe von 2.484,- DM brutto zu zal1-
len. Diese Entscheidung beruht in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht kurz zusammengefaßt im we­
sentlichen auf folgenden Erwägungen: 

Die fristlose Kündigung der Beklagten vom 
30.6.1995 ist rechtsunwirksam, weil ein wichtiger 
Grund im Sinne des§ 626 Abs. 1 BGB nicht besteht 
und die Klägerin die Kündigung innerhalb der Frist 
des§ 4 KSchG gerichclich angegriffen hat. 
A. Das Gericht hat die fristlose Kündigung in zwei­
erlei Hinsicht geprüft. Zum einen war geltend ge­
macht worden, daß die Klägerin dauerhaft wegen 
ihres Kindes nicht mehr imstande sei, die von ihr 
geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen. Des weite­
ren ist das Gericht dem Vorwurf der Beklagten nach­
gegangen, die Klägerin habe mehrfach ihr zugewie­
sene Arbeit nicht angetreten. Beide Vorwürfe erwie­
sen sich als nicht stichhaltig: 
1. Die Klägerin hat die Arbeit nicht beharrlich ver­
weigert. Die Beklagte hat nicht bewiesen, daß sie der 
Klägerin überhaupt in der Zeit zwischen dem 
23.6.1995 und dem 30.6.1995 Arbeit zugewiesen 
hätte. 
2. Die Klägerin ist auch weiterhin imstande, ihre 
Arbeitsleistung zu erbringen. Der Umstand, daß sie 
bis morgens 7.00 Uhr durch die Ausübung der elter­
lichen Sorge gegenüber ihrem Kind gebunden ist, 
macht die Durchführung des Arbeitsverhältnisses 
nicht unmöglich. Die Beklagte kann sie ab 7.30 Uhr 
im Norden Hamburgs, ab 8.00 Uhr in Hamburg und 
ab 8.30 Uhr im Süden Hamburgs einsetzen. Dies ist 
der Beklagten möglich. Die Beklagte ist auch gehal-
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ten - vgl. sogleich unter B. -, auf die persönliche 
Situation der Klägerin Rücksicht zu nehmen. 
3. Ein wichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB 
besteht daher nicht. Die fristlose Kündigung der 
Beklagten ist rechtsunwirksam. Das Arbeitsverhältnis 
der Parteien bestand bis zum 31.7.1995 fort. 

B. Auch der Zahlungsantrag ist gemäß§ 615 BGB 
begründet. Die Beklagte ist verpflichtet, der Klägerin 
die Ar bei tsvergü rung in der geltend gemachten Höhe 
zu zahlen. Dies gilt, obwohl die Klägerin in der Zeit 
vom 23.6. bis zum 31.7.1995 nicht gearbeitet hat. 
Die Beklagte befand sich in dieser Zeit im Annahme­
verzug. 
1. Voraussetzungen des Annahmeverzuges sind 
grundsätzlich, daß ein erfüllbares Dienstverhältnis 
vorliegt, der Dienstpflichtige seine Dienste angeboten 
hat, die Leistung der Dienste im Zeitpunkt des Ange­
bots möglich ist und der Dienstberechtigte die Dien­
ste nicht annimmt. Eine Anwendung dieser Grund­
sätze auf den vorliegenden Fall ergibt, daß dje Beklagte 
der Klägerin nicht wirksam einen Arbeirsplatz zuge­
wiesen hat und daß die Klägerin ihre Arbeitskraft 
ordnungsgemäß angeboten hat. Im einzelnen: 
2. Die Beklagte hat auch für die Zeit ab dem 
23.6.1995 von der Klägerin verlange, daß sie mit 
ihrer Arbeit um 6.00 Uhr beginnt. Sie hat damit 
einseitig die Lage der täglichen Arbeitszeit der Kläge­
rin bestimmt. 

a) Dazu war die Beklagte auch grundsätzlich be­
fugt. Denn der Arbeitsvertrag der Parteien siehe Be­
ginn und Ende der täglichen Arbeitszeit nicht vor. Es 
heißt dort lediglich, daß sich die Arbeitszeit nach den 
Bedürfnissen der Kunden richtet. Das Arbeitsverhält­
nis hat sich hier nicht durch langjährige gleichförmi­
ge Handhabung dahingehend konkretisiere, daß die 
täglich Arbeitszeit um 6.00 Uhr beginnen würde, 
weil die Klägerin etwa jahrelang um 6.00 Uhr begon­
nen hätte. Dafür besteht das Arbeitsverhältnis noch 
gar nicht lange genug. Wahrend der Zeit des Erzie­
hungsurlaub hat es geruht. 

b) Inhaltlich hält das Beharren der Beklagten auf 
einem Arbeitsbeginn um 6.00 Uhr einer gerichtli­
chen Überprüfung indessen nicht stand. Die Anord­
nung der Beklagten ist vielmehr rechtsunwirksam. 
Die Festlegung der täglichen Arbeitszeit bedeutet 
eine Verfügung über Lebenszeit und greift damit weit 
in den privaten Bereich des Arbeitnehmers ein. Die 
Entscheidungen des Arbeitgebers müssen billigem 
Ermessen entsprechen (vgl. Hromadka, Das Lei­
stungsbestimmungsrecht des Arbeitgebers, DB 
1995, 1609). 

aa) Das auf dem Arbeitsvertrag beruhende Direk­
tionsrecht gehöre zum wesentlichen Inhalt eines je­
den Arbeitsverhältnisses. Bei dessen Ausübung stehe 
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Porträt Arlette Boucard, 1928 

dem Arbeitgeber regelmäßig ein weiter Raum zur 
einseitigen Gestaltung der Arbeitsbedingungen zu. 
Im übrigen darf das Direktionsrecht nur nach billi­
gem Ermessen (§ 315 BGB) ausgeübt werden, was 
voraussetzt, daß die wesentlichen Umstände des Fal­
les abgewogen und die beiderseitigen Interessen an­
gemessen berücksichtigt werden (BAG AP Nr. 38 zu 
§ 611 BGB Direktionsrecht). 

Die Beweislast dafür, daß seine Enrscheidung der 
Billigkeit genügt, trägt nach ständiger Rechtspre­
chung der Arbeitgeber (vgl. BGH AP r. 11 zu§ 315 
BGB). Der Arbeitnehmer muß darlegen, welche be­
sonderen Umstände auf seiner Seite zu berücksichti­
gen sind. Es ist sodann Sache des Arbeitgebers, dar­
zulegen und zu beweisen, daß ihm ein solcher Ar­
beitsplatz nicht zur Verfügung steht. 

bb) Eine Anwendung dieser Grundsätze auf den 
vorliegenden Fall ergibt für die Interessenabwägung 
folgendes Bild: 

Die Klägerin befand sich im vorliegenden Fall in 
einem Dilemma: Gemäß§ 1627 BGB hatte sie ihr 
kleines Kjnd zu versorgen und war deshalb bis 7.00 
Uhr morgens gebunden, andererseits verlangte die 
Arbeitgeberin von ihr, daß sie wie in der Zeit vor der 
Geburt des Kjndes die Arbeit bereits um 6.00 Uhr 
morgens aufnehme. Dies konnte. die Klägerin un­
streitig nicht. Die Beklagte hat du;ch ihr Verhalten 
deutlich gemache, daß sie nicht bereit ist, die Klägerin 
später als 6.00 Uhr einzusetzen. Sie hat damit eine 
Zäsur gesetzt. 

Das Interesse der Beklagten gehe dahin, ihre Ar­
beitnehmer möglichst flexibel einsetzen zu können. 
Zeitliche Beschränkungen beeinträchtigen die Dis­
positionsmöglichkeiten. Das Interesse der Beklagten 
ist jedoch notwendigerweise mit einer gegenläufigen 
Bedingung verschränkt: Bei der Akquisition von Auf­
trägen ist die Beklagte im ureigensten Interesse von 
vornherein gehalten, die beruflichen Qualifikationen 
und Vorkenntnisse ihrer eigenen Arbeitnehmer zu 
berücksichtigen. 

Die Klägerin hat andere Interessen. Sie hat darge­
legt, daß sie sich in einer Pflichtenkollision befand. 
Sie hatte einerseits das Kjnd zu versorgen. Zwar träge 
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sie nicht allein die Sorgepflicht, sondern auch ihr 
Ehemann. Die Klägeirn und ihr Ehemann haben 
dem aber dadurch Rechnung getragen, daß sie ange­
messene Vorsorge getroffen haben. Denn sie haben 
eine Tagesmutter mir der Versorgung des Kindes 
tagsüber beauftragt. Der Ehemann ist bereit, sich an 
der Betreuung des Kindes zu beteiligen. Die Ein­
schränkung für die Klägerin liegt darin, daß sie nur 
in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 22.00 Uhr tätig 
sein kann. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die 
Klägerin bereits vor 7.30 anfangen könnte, wenn ihr 
eine Arbeit im Norden Hamburgs zugewiesen wer­
den würde. Die Beklagte unterhält eine Filiale in P. P. 
liegt in der Nähe des Wohnortes der Klägerin. 

Ein sachgerechter und verhältnismäßiger Interes­
senausgleich kann nach Auffassung des Gerichts nur 
darin liegen, daß die Beklagte darauf Rücksicht 
nimmt, daß die Klägeirn mittlerweile Mutter gewor­
den ist. Dem Arbeitgeber oblag hier demgemäß eine 
Pflicht zur Rücksichtnahme auf schwerwiegende, 
rechtlich zwingende private Verpflichtungen seiner 
Arbeitnehmerin(§ 1627 BGB). Er durfte keine An­
sprüche, die nicht betrieblich zwingend waren, stel­
len, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
verhindern. Im Rahmen der betrieblichen Möglich­
keiten war deshalb bei der Festlegung der zeitlichen 
Lage der täglichen Arbeitszeit Rücksicht auf Erzie­
hungs- und Betreuungspflichten einer Arbeitnehme­
rin gegenüber ihrem Kind zu nehmen. 

Die Beklagte mußte im übrigen wissen, daß Fle­
xibilität keine Einbahnstraße ist. Ein billig und ge­
recht denkender Arbeitgeber kann kaum meinen, 
daß ihm ein Monopolanspruch auf Flexibilität zuste­
hen könne. Es mußte der Beklagten von vornherein 
klar sein, daß die Nachteile, die mit flexiblen Arbeits­
zeiten verbunden sind, nicht einzig und allein bei den 
Arbeitnehmern angesiedelt werden dürfen. Auch im 
Leiharbeitsverhältnis trägt immer noch der Arbeitge­
ber das Beschäftigungsrisiko (vgl. BAG AP r. 29 zu 
§ 615 BGB Betriebsrisiko). Der von der Beklagten 
einseitig aufgestellte Formulararbeitsvertrag sieht 
eine völlige Flexibilisierung der Arbeitszeiten der Klä­
gerin vor, weil sich die Arbeitszeit nach den Wün­
schen der Kunden richtet. Der notwendige Wermuts­
tropfen in diesem Arbeitszeitparadies der Beklagten 
liegt darin, daß auch ihr ein Stück Flexibilität beim 
Einsatz ihrer Mitarbeiter zuzumuten ist. Ob etwas 
anderes gelten kann, wenn dem Arbeitnehmer als 
Ausgleich für die totale Flexibilisierung eine adäquate 
finanzielle Kompensation geboten wird, brauchte 
nicht entschieden zu werden, weil die Beklagte der 
Klägerin einen Stundenlohn von 11,50 DM brutto 
zahle. 

Eine Rücksichtnahme der Beklagten auf die Si­
tuation der Klägerin war der Beklagten im vorliegen­
den Fall auch möglich. Die Beklagte hat den Vortrag 

STREIT 2 / 97 

der Klägerin, daß sie ab 8.00 Uhr hätte eingesetzt 
werden können, nicht substantiiert entkräftet. Es ist 
in der mündlichen Verhandlung im Gegenteildeut­
lich geworden, daß über einen Einsatz der Klägerin 
ab 14.00 Uhr gesprochen worden war. Zu dieser 
Beschäftigung ist es wegen der fristlosen Kündigung 
dann nicht mehr gekommen. Nach der Lebenserfah­
rung wäre es auch unwahrscheinlich, daß die Beklag­
te nur und regelmäßig Arbeitseinsätze für gewerbli­
che Hilfskräfte ab 6.00 Uhr morgens hätte. Die Be­
klagte hätte sich substantiiert und detailliert mit der 
Behauptung der Klägerin auseinandersetzen müssen, 
daß sie im Großraum Hamburg über Einsatzmög­
lichkeiten ab 8.00 Uhr verfügt habe. Dies hat die 
Beklagte unterlassen. Die Beklagte hat damit nicht 
substantiiert dargelegt, daß ihr Verlangen nach einer 
Arbeitsaufnahme um 6.00 Uhr gemäß § 315 BGB 
nach billigem Ermessen getroffen worden isr. 

cc) Eine Inhaltskontrolle der Maßnahme der Be­
klagten war daneben nicht vorzunehmen. 

Unter Inhaltskontrolle wird die Kontrolle ver­
traglicher Regelungen auf ihre Angemessenheit und 
Ausgewogenheit nach generalisierenden Maßstäben 
verstanden. 

Die Vertragsparität ist offenkundig gestört. Aber 
nicht die Vertragsklausel, daß sich die Arbeitszeit 
nach den Wünschen der Kunden richtet, ist als solche 
generell unwirksam, sondern es geht allein um die 
Frage, ob im konkreten Einzelfall die Leistungsbe­
stimmung des Arbeitgebers der Billigkeit entspricht. 

dd) Die Annahme eines Billigkeitsversroßes wird 
durch eine weitere, weitergehende Überlegung ge­
stützt. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Ar­
beitnehmers gebietet es, persönliche Pflichtenkolli­
sionen rechtlich als subjektives Unvermögen zu be­
handeln mir der Folge, daß die Arbeitspflicht erlischt, 
eine Vertragsverletzung des Arbeitnehmers also nicht 
gegeben ist (vgl. Kohte, Gewissenskonflikt am Ar­
beitsplatz, NZA 1989, 161 m.w.N.). Vielmehr ist es 
Sache des Arbeitgebers, die Arbeitsorganisation so zu 
gestalten, daß die auf öffentlich-rechtlichen, famili­
en-rechtlichen oder sozialerhischen Pflichten beru­
henden Kollisionen vermieden werden. Auch das 
Bundesarbeitsgericht bleibt bei der Feststellung, daß 
sich Unmöglichkeit und Annahmeverzug aus­
schließen, nicht stehen, sondern prüft, ob der Arbeit­
geber den Arbeitnehmer nicht (vorübergehend) an­
ders einsetzen kann (vgl. BAG, DB 1987, 1359). 

Bei dieser Betrachtungsweise bestünde nicht ein­
mal eine Kollision von Rechtspflichten der Klägerin, 
weil die Beklagte gar nicht wirksam einen Arbeits­
platz zugewiesen hätte. 

ee) Die Klägerin hat ihre Arbeitskraft schließlich 
auch angeboten. Sie war bereit zu arbeiten. Daß das 
Angebot erst für eine Zeit nach 6.00 Uhr erfolgte, 
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mache es nicht mangelhaft, weil es nicht zur rechten 
Zeit bestand. Denn die Beklagte war verpflichtet, 
darauf einzugehen. 

Im Ergebnis ergibt sich, daß sich die Beklagte in 
der Zeit vom 23.6.1995 bis zum 31.7.1995 im An­
nahmeverzug befand. 

3. Die Rechtsordnung erschöpfe sich auch sonst kei­
neswegs in starren Rechtsnormen, die dem besonde­
ren Einzelfall oder der Interessenlage ganzer Perso­
nengruppen keine Rechnung tragen würden. Beson­
ders schutzbedürfcige Arbeitnehmer sind darauf an­
gewiesen, daß auf ihre Belange Rücksicht genommen 
wird. Der Gesetzgeber hat dem beispielhaft Rech­
nung in § 14 Schwerbehindertengesetz (SchwbG) 
und in § 2 Abs. 1 Mutterschutzgesetz (MuSchG) 
getragen. 

Der Gesetzgeber hat insbesondere auch erkannt, 
daß Arbeitszeiten und Familienpflichten miteinander 
kollidieren können. § 6 Abs. 46 Arbeicszeicgesetz 
(ArbZG) normiere einen Umsetzungsanspruch auf 
einen geeigneten Tagesarbeitsplatz für Nachtarbeit­
nehmer, wenn ein Kind unter 12 Jahren zu betreuen 
1st. 

Die Rechtsordnung hat sich darüber hinaus in 
zahlreichen Konstellationen dem Problem gescellc, 
daß Arbeitnehmer mehreren Ansprüchen und Pflich­
ten ausgesetzt sind, die nicht miteinander zu verein­
baren sind: 
- einem ausländischen Arbeitnehmer, für den das 

Arbeicsplaczschuczgesetz nicht gilt, stehe gegen­
über seinem Arbeitgeber ein Leistungsverweige­
rungsrechc zu, wenn er zum Wehrdienst in sein 
Heimacland einberufen wird (vgl. BAG EzA 
§ 123 BGB Nr. 20); 

- bestehe bei dem Arbeitnehmer eine unverschul­
dete Zwangslage wegen der Personensorge für ein 
Kind, ist eine verhalcensbedingce Kündigung aus­
geschlossen (vgl. BAG, ArbuR 1993, 153); 

- einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes, 
dem seine politische Überzeugung wichtiger ist 
als die Beachtung der „Treuepflicht", darf wegen 
der Vereinigungsfreiheic nicht gekündigt werden 
(vgl. Europäischer Gerichtshof für Menschen­
rechte, ArbuR 1995, 471); 

- einem Hafenarbeiter, der sich aus Gewissensgrün­
den weigere, Kriegsmaterial zu verladen, darf 
nicht gekündigt werden (vgl. LAG Hamburg, AP 
1952 Nr. 105); 

- bei erforderlichen Vertragsänderungen leitet das 
Bundesarbeicsgerichr aus § 242 BGB Einschrän­
kungen des Direkcionsrechcs ab, wenn es durch 
besondere in der Person des Arbeitnehmers lie­
gende Gründe geboren und dem Arbeitgeber zu­
mutbar ist. Dann sei eine Abwägung der berech­
tigten beiderseitigen Interessen entscheidend. 
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Dies könne im Einzelfall zu der Verpflichtung des 
Arbeitgebers fuhren, die Arbeitnehmerin an ei­
nem anderen als dem vertraglich vereinbarten Ort 
zu beschäftigen (vgl. BAG AP Nr. 27 zu § 611 
BGB Fürsorgepflicht). In seiner Anmerkung zu 
dieser Entscheidung weist Hueck zutreffend dar­
auf hin, daß der Arbeitgeber in Annahmeverzug 
gerät, wenn er seiner Pflicht zur Versetzung der 
Arbeitnehmerin nicht nachgekommen ist, wäh­
rend das Bundesarbeitsgericht einen Schadenser­
satzanspruch der Arbeitnehmerin bejahte. 

4. Zusammengefaßt ergibt sich, daß die Beklagte eine 
Rechtspflicht traf, auf die persönliche Situation der 
Klägerin Rücksicht zu nehmen. Die Beklagte durfte 
die Konfliktsituation nicht einfach ignorieren. Sie hat 
gleichwohl einseitig allein ihre eigenen Interessen 
zum Tragen gebracht. Es fehle damit an einer recht­
lich zu beachtenden Zurverfügungstellung eines Ar­
beitsplatzes durch die Beklagte. Die Beklagte befand 
sich deshalb in der Zeit vom 23.6.1995 bis zum 
31.6.1995 im Annahmeverzug. Die Klägerin war 
leistungswillig, leiscungsbereic und hat ihre Arbeits­
kraft ordnungsgemäß angeboten. Auch dem Lei­
stungsantrag war daher in vollem Umfang scacrzuge­
ben. Der Höhe nach ist die Summe zwischen den 
Parteien unstreitig. 

Mitgeteilr von RAin Susanne Pöcz-Neuburger, Hamburg 

Urteil 
BVerwG, § 79a BBG 
Freistellung und Erziehungsurlaub 

Auch aus einem Urlaub aus familienpolitischen 
Gründen (zur Kinderbetreuung) heraus kannAmpruch 
auf Gewährung von - in einigen Regelungen gü.mtige­
rem - Erziehungsurlaub bestehen. 
Urteil des BVerwG v. 21.3.1996- 2 C 8.95 -

Aus den Gründen: 
1. 

Die Klägerin ist Posroberschaffnerin im Dienste der Beklag­
ten. Nach der Geburt ihres ersten Kindes im August 1986 wurde 
ihr antragsgemäß Urlaub aus familienpolitischen Gründen ge­
währt, zuleczr bis zum 1. Juni 1992. Aus Anlaß der bevorstehen­
den Geburt ihres zweiten Kindes (17.9.1991) beantragte die 
Klägerin, den Urlaub ohne Dienstbezüge vorzeitig zu beenden 
und ihr statt dessen Erziehungsurlaub zu gewähren. Die Ober­
postdirektion . lehnte den Antrag ab. 

Die Klage mit dem Antrag, unter Aufhebung der entgegen­
stehenden Bescheide die Beklagte zur Gewährung des begehrten 
Erziehungsurlaubs, hilfsweise zur eubescheidung unter Beach­
tung der Rechtsauffassung des Gerichts, zu verpflichten, hat das 
Verwaltungsgericht abgewiesen. 

Auf die Berufung der Klägerin hat der Verwaltungsgerichtshof 
das erstinstanzliche Urteil und die angegriffenen Bescheide aufge­
hoben und die Beklagte verpflichtet, der Klägerin für die Zeit vom 
13.11.1991 bis 1.6.1992 Erziehungsurlaub zu gewähren. 
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